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Bekanntmachung 
über den Erlass des Bebauungsplanes 
mit Grünordnung Nr. 2005
der Landeshauptstadt München
Industriestraße (zwischen Bergson- und Lidelstraße),
Bergsonstraße (östl. Industriestraße),
Huisler-, Hohenrechbergstraße und 
Mariabrunner Straße 
(zwischen Bergson- und Huislerstraße 
sowie nördlich Kastelburgstraße)
vom 23. Juli 2008

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München hat für das oben
bezeichnete Gebiet am 09.04.2008 den Bebauungsplan mit
Grünordnung Nr. 2005 als Satzung beschlossen. Der Bebau-
ungsplan tritt mit dieser Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3
BauGB in Kraft. Der Bebauungsplan mit Grünordnung, der im
beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB aufgestellt wur-
de, wird mit Begründung vom Tag der Veröffentlichung dieser
Bekanntmachung an zu jedermanns Einsicht beim Referat für
Stadtplanung und Bauordnung, Hochhaus, Blumenstraße 28b,
während der Dienststunden (Montag - Donnerstag von 9.30 Uhr
bis 15.00 Uhr, Freitag 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr) bereitgehalten.
Außerhalb dieses Zeitraumes können Termine zur Einsichtnah-
me vereinbart werden (Tel. 233-00). Auf Verlangen wird über
den Inhalt des Bebauungsplanes mit Grünordnung Auskunft
gegeben.

Hinweis gemäß § 44 BauGB:

Es wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie
Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädi-
gungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene
Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachtei-
le eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt
wird.

Hinweis gemäß § 215 BauGB:

Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beacht-
liche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauunsplans und des Flächennutzungs-
plans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel
des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung
des vorstehenden Bebauungsplanes mit Grünordnung schrift-
lich gegenüber der Landeshauptstadt München (Referat für
Stadtplanung und Bauordnung) unter Darlegung des die Verlet-
zung oder den Mangel begründenden Sachverhalts geltend ge-
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macht worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach 
§ 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich sind.

München, den 23. Juli 2008 Christian Ude
Oberbürgermeister

Bekanntmachung

Bekanntmachung
Bauleitplanverfahren - Beteiligung der Öffentlichkeit -
hier: Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 des 

Baugesetzbuches (BauGB) 
vom 20. August 2008 mit 30. September 2008

Stadtbezirk 11 Milbertshofen-Am Hart
Stadtbezirk 24 Feldmoching-Hasenbergl

Änderung des Flächennutzungsplanes
mit integrierter Landschaftsplanung
für den Bereich V/35
Moosacher Straße (nördlich), Bahngleisbogen
München-Feldmoching – München-Milbertshofen (östlich),
Schittgablerstraße (südlich), Lerchenauer Straße (westlich)
(Knorr-Bremse AG)
- Kerngebiet, Gewerbegebiet, allgemeine Grünfläche,
ökologische Vorrangflächen, intensiv nutzbarer Bereich
für Jugendliche -

Der Entwurf des Flächennutzungsplanes mit Begründung liegt
beim Planungsreferat, Blumenstraße 28 b (Hochhaus), Erdge-
schoss, Raum 071 (Auslegungsraum - barrierefreier Eingang an
der Ostseite des Gebäudes, auf Blumenstraße 28 a -), vom 
20. August 2008 mit 30. September 2008, Montag mit Freitag
von 6:30 Uhr bis 20:00 Uhr, öffentlich aus. Stellungnahmen
können während der genannten Frist abgegeben werden. Nicht
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Be-
schlussfassung über den Flächennutzungsplan unberücksich-
tigt bleiben.

Wesentliche umweltbezogene Stellungnahmen liegen mit aus.

Es sind folgende Arten umweltbezogener Informationen verfüg-
bar: 
Informationen zu den Schutzgütern Mensch, Pflanzen und Tie-
re, Boden, Wasser, Luft/Klima, Landschafts- und Stadtbild. 

Hinweis zur Abgabe von Stellungnahmen:

Zum Nachweis des fristgemäßen Eingangs einer Stellungnah-
me wird für die letzten Tage der Auslegung empfohlen, 
den Sonderbriefkasten am Rathaus, Marienplatz 8 (neben dem
Auskunftsschalter am Eingang Fischbrunnen), zu benutzen.

München, 25. Juli 2008 Referat für Stadtplanung

Bekanntmachung

Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme
nach § 165 Abs. 4 Baugesetzbuch 

- Einleitungsbeschluss - 

Stadtbezirk 13 Bogenhausen
Stadtbezirk 15 Trudering-Riem

Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme
gemäß § 165 Baugesetzbuch
für den Bereich
Am Eicherhof, Rennbahn-, Burgauerstraße,
Schimmelweg, Kattowitzer Straße und
Bahnlinie München Zamdorf – Johanneskirchen

Die Vollversammlung des Stadtrates hat am 23.07.2008 für das
genannte Gebiet die Durchführung von vorbereitenden Unter-
suchungen nach § 165 Abs. 4 BauGB (Einleitungsbeschluss)
beschlossen. 

Das in den nächsten Jahren frei werdende Gelände des Münch-
ner Trabrenn- und Zuchtvereins (MTZV) sowie das westlich an-
schließende Gebiet zwischen der Burgauerstraße und der
Bahntrasse Zamdorf – Johanneskirchen soll einer geordneten
städtebaulichen und landschaftsplanerischen Neuordnung bzw.
erstmaligen Entwicklung zugeführt werden. 
Das vom Stadtrat gleichzeitig beschlossene Strukturkonzept
sieht im Wesentlichen die Schaffung eines Wohnquartiers mit
zusammenhängenden und vernetzten Grünstrukturen vor. 

Im Rahmen der Voruntersuchungen ist zu prüfen, ob die Gege-
benheiten eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme nach 
§§ 165 ff. BauGB erfordern. Hierbei sind insbesondere die
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Maßnahmen zur Verbesserung der Erschließung und die Mitwir-
kungsbereitschaft der Eigentümer abzuklären. 

Hinweis: 

Eigentümer, Mieter, Pächter, Besitzer und sonstige Nutzungs-
berechtigte sowie ihre Beauftragten sind gemäß § 165 Abs. 4
Satz 2 in Verbindung mit § 138 des Baugesetzbuches verpflich-
tet, Auskunft über die zur Vorbereitung der Entwicklungssat-
zung notwendigen Daten zu geben. Der Datenschutz wird im
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen gewährleistet. 

München, 24. Juli 2008 Referat für Stadtplanung
und Bauordnung

Bekanntmachung der Stadtwerke München GmbH über 
Änderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrates

Im Vollzug des § 19 des Gesellschaftsvertrages der Stadtwerke
München GmbH wird die neue Zusammensetzung des Auf-
sichtsrates der Stadtwerke München GmbH bekannt gegeben.

Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner:

Herr Oberbürgermeister Christian Ude 
(Vorsitzender des Aufsichtsrates), München

Frau Sabine Krieger, München

Herr Joachim Lorenz, München

Herr Manuel Pretzl, München

Herr Alexander Reissl, München

Herr Helmut Schmid, München

Herr Dr. Ernst Wolowicz, München

Herr Vinzenz Zöttl, München

Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer:

Herr Heinrich Birner, München

Herr Reinhard Egger, München

Herr Karl Hauck, München

Herr Anton Hoffmann, München

Herr Oliver Konitz, München

Herr Martin Marcinek, München

Herr Johann Ramsteiner, Dachau

Herr Helmut Schwarz, München

Die Geschäftsführung

München, 22. Juli 2008 Stadtwerke München GmbH

Bekanntmachung der SWM Services GmbH über 
Änderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrates

Im Vollzug des § 19 des Gesellschaftsvertrages der SWM Servi-
ces GmbH wird die neue Zusammensetzung des Aufsichtsrates
der SWM Services GmbH bekannt gegeben.

Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner:

Herr Oberbürgermeister Christian Ude 
(Vorsitzender des Aufsichtsrates), München

Frau Sabine Krieger, München

Herr Joachim Lorenz, München

Herr Manuel Pretzl, München

Herr Alexander Reissl, München

Herr Harald Strötgen, München 

Herr Dr. Ernst Wolowicz, München

Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer:

Herr Benno Angermaier, Fahrenzhausen

Herr Eduard Bauer, Erding

Herr Heinrich Birner, München

Herr Peter Eibel, Unterhaching

Herr Anton Hoffmann, München

Herr Martin Marcinek, München

Herr Peter Windisch, Fahrenzhausen

Die Geschäftsführung

München, 22. Juli 2008 SWM Services GmbH

Bekanntmachung der Münchner Verkehrsgesellschaft mbH
(MVG) über Änderungen in der Zusammensetzung 
des Aufsichtsrates

Im Vollzug des § 19 des Gesellschaftsvertrages der Münchner
Verkehrsgesellschaft mbH (MVG) wird die neue Zusammenset-
zung des Aufsichtsrates der Münchner Verkehrsgesellschaft
mbH (MVG) bekannt gegeben.

Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner:

Herr Oberbürgermeister Christian Ude 
(Vorsitzender des Aufsichtsrates), München

Herr Paul Bickelbacher, München

Herr Nikolaus Gradl, München

Herr Dr. Georg Kronawitter, München
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Herr Joachim Lorenz, München

Herr Dr. Ernst Wolowicz, München

Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer:

Frau Angelika Braito, München

Herr Markus Losleben, München

Herr Peter Schneider, München

Die Geschäftsführung

München, 22. Juli 2008 Münchner Verkehrs-
gesellschaft mbH (MVG)

GWG Gemeinnützige Wohnstätten- und 
Siedlungsgesellschaft mbH; 
Veröffentlichung gem. § 52 Abs. 2 GmbHG

Nach der Wahl durch die Gesellschafterversammlung 
vom 18. Juli 2008 setzt sich der Aufsichtsrat 
der GWG Gemeinnützige Wohnstätten- und Siedlungsgesell-
schaft mbH wie folgt zusammen:

Herr Oberbürgermeister Christian Ude (Vorsitzender)

Frau Stadträtin Claudia Tausend (erste stellv. Vorsitzende)

Frau Stadträtin Mechthilde Wittmann (zweite stellv. Vorsitzende)

Frau Stadtbaurätin Dr. (I) Elisabeth Merk

Frau berufsm. Stadträtin Gabriele Friderich

Frau Stadträtin Heide Rieke

Frau Stadträtin Jutta Koller

Herr Stadtrat Christian Müller

Herr Stadtrat Marian Offman

Frau Sonja Kaps *)

Herr Armin Hagen *)

Herr Torsten Schmidt *)

*) Arbeitnehmervertreter

München, 1. August 2008 GWG Gemeinnützige 
Wohnstätten- und
Siedlungsgesellschaft mbH 
München

- Die Geschäftsführer -

Hans-Otto Kraus Dietmar Bock

Verlust eines Dienstausweises

Der Dienstausweis Nr. 11/ARGE/26, ausgestellt am 30.08.2005
für Frau Cornelia Holzapfel, ist abhanden gekommen.

Der Ausweis wird für ungültig erklärt.
Vor Missbrauch wird gewarnt.

München, 30. Juli 2008 Landeshauptstadt München
Sozialreferat
Sozialbürgerhaus
Giesing-Harlaching
S-SBH-GH
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